
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Glashütten, Ortsteil Oberems 
 

Bebauungsplan  
 

„Auf dem Schweinsstück / Am Trieb“ 
 
 

 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB sowie 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist bis zum 17.11.2023). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glashütten und Wettenberg, den 29.02.2024
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen e.V., Orts-

verband Königstein-Glashütten (22.11.2023) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (23.10.2023) 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreis, Ländlicher Raum sowie Umwelt, Naturschutz 

und Bauleitplanung (03.11.2023) 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (31.10.2023) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr 

(11.11.2023) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (10.11.2023) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
Abwasserverband Main-Taunus (10.10.2023) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(10.10.2023) 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (03.11.2023) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Wiesbaden (16.10.2023) 
IHK Frankfurt am Main (08.11.2023) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (19.10.2023) 
Magistrat der Stadt Idstein (27.10.2023) 
Magistrat der Stadt Eppstein (11.10.2023) 
Magistrat der Stadt Königstein im Taunus (11.10.2023) 
Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt a.M. e.V., Kreisbauernverband Hoch-

taunus e.V. (12.10.2023) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (16.10.2023) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB 

Bürger 1 (17.11.2023) 
Bürger 2 (17.11.2023) 
Bürger 3 bis 7 über Schlempp Rechtsanwälte (15.11.2023) 
Bürger 8 (13.11.2023) 
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Beschlussempfehlung 
 
Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 
Anregungen werden als Stellungnahmen der Gemeinde Glashütten und somit als 
Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 

 
(2) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m § 91 Abs. 1 und 3 HBO sowie § 37 Abs. 4 HWG als Satzung beschlossen 
und die Begründung hierzu gebilligt. 

 
(3) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht 

und in Kraft gesetzt. 
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Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen e.V., Orts-
verband Königstein-Glashütten (22.11.2023) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die textlichen Festsetzungen waren neben den zeichnerischen Festsetzungen bereits 
zum Entwurf des Bebauungsplanes entsprechend mit der Planzeichnung verbunden 
und im Entwurf der Planurkunde enthalten und als solche Gegenstand der Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, so-
dass auch diesbezüglich eine abschließende Stellungnahme möglich war. 
 
Zu 2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  

 

1. 

2. 
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Zu 3: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
  

3. 
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Die im Bebauungsplan enthaltenen textlichen Festsetzungen entsprechen mit ihrer 
Formulierung und Wortwahl dem Gebot der planerischen Bestimmtheit. Darüber hin-
aus sind im Bebauungsplan und insbesondere auch in der zugehörigen Begründung 
und dem Umweltbericht verschiedentlich Empfehlungen oder Vorgaben mit Verweis 
auf Maßnahmen und Regelungen außerhalb der Bauleitplanung aufgeführt, deren 
rechtsverbindliche Festsetzungen in einem Bebauungsplan, sofern hierzu im abschlie-
ßenden Katalog der zulässigen Festsetzungen des § 9 Baugesetzbuch (BauGB) über-
haupt eine Rechtsgrundlage gegeben ist, vorliegend entweder städtebaulich nicht er-
forderlich oder städtebaurechtlich schlicht nicht möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; verwiesen wird auf die im Bebauungsplan enthaltenen einschlägi-
gen planungsrechtlichen und wasserrechtlichen Festsetzungen sowie auch auf die 
Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Gemeinde Glashütten. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen zu Punkt 3 verwiesen. 
  

4. 
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Zu 5: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück / Am Trieb“ sollen 
insbesondere die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung einer 
städtebaulichen Nachverdichtung mit einer das nähere Umfeld ergänzenden Wohnbe-
bauung in einem baulich und verkehrlich bereits grundsätzlich erschlossenen Bereich 
bzw. auf einer im geschlossenen Bebauungszusammenhang gelegenen Fläche ge-
schaffen werden. Die Umsetzung der Planung geht somit zwangsläufig in gewissem 
Maß mit einer Versiegelung bisheriger Freiflächen einher. Jedoch kann unter anderem 
durch die Festsetzungen zur Gestaltung und Begrünung der Grundstücksfreiflächen 
sowie zum Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien 
zur Freiflächengestaltung auch ein Beitrag zum vorsorgenden Bodenschutz innerhalb 
des Plangebietes geleistet werden. Darüber hinaus ist in die Abwägung der Belange 
einzustellen, dass sich unmittelbar angrenzend bereits geschlossene Gehölzbestände 
als Waldflächen befinden und die begrenzte Größe des Baugrundstückes, vor dem 
Hintergrund des angestrebten Planziels der städtebaulichen Nachverdichtung und der 
Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung, keine maßgeblich über die in den be-
reits getroffenen Festsetzungen enthaltenen Vorgaben zur grünordnerischen Gestal-
tung hinausgehende Begrünung ermöglicht, sodass hier einer zweckentsprechenden 
baulichen Nutzung des Baugrundstückes der Vorzug gegeben wird. Jedoch wird der 
Begrünungsanteil auf dem Baugrundstück von bislang 10 % auf nunmehr 15 % erhöht. 
 
Zu 6 und 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
wie folgt entsprochen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu er-
warten sind, als i.S.d. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig, sodass ein Ausgleich für den durch den vorliegenden Bebau-
ungsplan zulässigen Eingriff in Natur und Landschaft nicht erforderlich ist. Ferner 
wurde zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials zwischenzeitlich eine arten-
schutzrechtliche Beurteilung erstellt, nach deren Ergebnis unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen eine Verletzung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. Die artenschutzrechtli-
chen Anforderungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden insofern gewahrt.

5. 

6. 

7. 
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Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen zu Punkt 1. 
 
 
 
 
 
Zu 9: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Größe des Baugrundstückes umfasst ausschließlich die Flächen des festgesetz-
ten Reinen Wohngebietes und beträgt, entgegen den vorgebrachten Ausführungen, 
demnach 1.289 m², sodass auch die daraus abgeleiteten Berechnungen im Ergebnis 
nicht zutreffend sind. In § 17 BauNVO sind zudem Orientierungswerte für Obergren-
zen für die Grundflächenzahl in Reinen Wohngebieten vorgegeben. Vorgesehen ist 
nach der Wertung des Verordnungsgebers demnach eine Grundflächenzahl von ma-
ximal 0,4. Die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,3 liegt somit unterhalb der 
Obergrenze für Reine Wohngebiete und orientiert sich zudem an der bestehenden 
Bebauung und an den Festsetzungen des bestehenden rechtswirksamen Bebauungs-
planes für das nähere Umfeld. Die Gemeinde Glashütten hält daher an den Festset-
zungen zum Maß der baulichen Nutzung weiterhin fest.  
 
 
 
 
 
  

8. 

9. 
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Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen zur Auf-
nahme weitergehender Festsetzungen wird nicht entsprochen. 
 
Bei den vorgebrachten Anregungen handelt es sich im Wesentlichen um teilweise un-
differenzierte und pauschalierte Anregungen, deren Umsetzung in rechtsverbindliche 
Festsetzungen entweder mangels Rechtsgrundlage städtebaurechtlich nicht möglich 
oder mangels städtebaulichem Erfordernis vorliegend nicht erforderlich oder aber vom 
Regelungsgehalt sinngemäß bereits im Bebauungsplan oder über sonstige Vorschrif-
ten bereits abschließend geregelt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11 bis 14: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen; 
den Anregungen zur Aufnahme weitergehender Festsetzungen wird nicht ent-
sprochen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Belange des Bodenschutzes werden in der fachlich gebotenen 
und gesetzlich erforderlichen Form berücksichtigt und in die Abwägung der Belange 
eingestellt. Zudem kann unter anderem durch die Festsetzungen zur Gestaltung und 
Begrünung der Grundstücksfreiflächen sowie zum Ausschluss von wasserdichten 
oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung auch ein Beitrag 
zum vorsorgenden Bodenschutz innerhalb des Plangebietes geleistet werden. Im Üb-
rigen wird auf die Ausführungen zu Punkt 10 verwiesen.  

10. 

11. 
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12. 

13. 
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Zu 15: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der 
Anregung zum weitergehenden Erhalt von Laubbäumen wird nicht entsprochen. 
 
Die Erschließung des geplanten Baugrundstückes geht notwendigerweise auch mit 
einer entsprechenden Baufeldfreimachung einher, sodass es vorliegend zwar aus na-
turschutzfachlicher Sicht sinnvoll erscheint, z.B. Einzelbäume im Plangebiet zum Er-
halt festzusetzen, dies aber erkennbar dem Vollzug des Bebauungsplanes entgegen-
steht. Gleichwohl beinhaltet der Bebauungsplan bereits Festsetzungen zur Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Darüber hinaus ist in die Ab-
wägung der Belange einzustellen, dass sich unmittelbar angrenzend bereits geschlos-
sene Gehölzbestände als Waldflächen befinden und die begrenzte Größe des Bau-
grundstückes, vor dem Hintergrund des angestrebten Planziels der städtebaulichen 
Nachverdichtung und der Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung, keine maß-
geblich über die in den bereits getroffenen Festsetzungen enthaltenen Vorgaben zur 
grünordnerischen Gestaltung hinausgehende Begrünung ermöglicht, sodass hier ei-
ner zweckentsprechenden baulichen Nutzung des Baugrundstückes der Vorzug ge-
geben wird. 
  

14. 

15. 
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Zu 16: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den 
Anregungen zur Aufnahme weitergehender Festsetzungen wird nicht entspro-
chen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16. 
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Zu 17: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen zur Auf-
nahme weitergehender Festsetzungen wird nicht entsprochen. 
 
Verwiesen wird auf die Berücksichtigung des Standes der Technik im Rahmen der 
jeweiligen Bauplanung und Bauausführung sowie insbesondere auf die Einhaltung der 
maßgeblichen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm, die vom Bauherrn ohnehin zu ge-
währleisten ist, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung diesbezüglich 
grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 
 
 
Zu 18: Die Ausführungen Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anre-
gungen wird zum Teil bereits entsprochen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Der Bebauungsplan setzt bereits fest, dass im Reinen Wohngebiet 
zur Außenbeleuchtung Leuchten mit LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von we-
niger als 3.000 K (warmweiße Lichtfarbe), die kein Licht über die Horizontale hinaus-
gehend abstrahlen, zu verwenden sind. Darüber hinaus sind entsprechende Hinweise 
zur Wahl und zur Zulässigkeit von Mitteln zur Außenbeleuchtung im Bebauungsplan 
enthalten, für deren Vorgabe im abschließenden Katalog der im Bebauungsplan zu-
lässigen Festsetzungen nach § 9 BauGB vorliegend städtebaurechtlich keine Rechts-
grundlage für eine entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung gesehen wird. Im Übrigen wird auf die einschlägigen lan-
desrechtlichen Vorgaben des novellierten Hessischen Naturschutzgesetzes verwie-
sen. 
 
 
 
 
 
  

17. 

18. 
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Zu 19: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den 
Anregungen zur Aufnahme weitergehender Festsetzungen wird nicht entspro-
chen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

19. 
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Zu 20: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
  

20. 
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Zu 21 bis 24: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen; 
den Anregungen zur Aufnahme weitergehender Festsetzungen wird nicht ent-
sprochen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21. 

22. 
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Zu 25 und 26: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
wird bereits zum Teil entsprochen. 
 
Verwiesen wird auf die diesbezüglichen und bereits im Bebauungsplan enthaltenen 
bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften. Auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

23. 

24. 

25. 

26. 
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Zu 27: Der Anregung zur Aufnahme weitergehender Festsetzungen wird nicht 
entsprochen. 
 
 
 
Zu 28: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den 
Anregungen wird bereits zum Teil entsprochen. 
 
Verwiesen wird auf die diesbezügliche und bereits im Bebauungsplan enthaltene bau-
ordnungsrechtliche Gestaltungsvorschrift. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
  

27. 

28. 
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Zu 29: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird be-
reits zum Teil entsprochen. 
 
Verwiesen wird auf die diesbezüglichen und bereits im Bebauungsplan enthaltenen 
planungsrechtlichen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvor-
schriften. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Punkt 10 verwie-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

29. 
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Zu 30: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den 
Anregungen zur Aufnahme weitergehender Festsetzungen wird mangels 
Rechtsgrundlage und städtebaulicher Erforderlichkeit nicht entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 31: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf, zumal bereits entsprechende Hinweise zum nachsorgenden Boden-
schutz im Bebauungsplan enthalten sind und vorliegend keine Anhaltspunkte für alt-
lastverdächtige Flächen im Plangebiet bestehen. 
  

30. 

31. 



Bebauungsplan „Auf dem Schweinsstück / Am Trieb“     Seite 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 32 bis 34: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

32. 

33. 

34. 
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Zu 35: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird wie 
folgt entsprochen: 
 
Für eine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück be-
darf es zunächst einer hinreichenden Versickerungsfähigkeit des Bodens, die insbe-
sondere in der Hochtaunusregion durch anstehendes Gestein regelmäßig nicht gege-
ben ist, in Verbindung mit einem einzuhaltenden Grundwasser-Mindestflurabstand. 
Vor diesem Hintergrund wurde zumindest bereits eine entsprechende wasserrechtli-
che Festsetzung mit der Vorgabe zur Errichtung einer Zisterne oder Regenwassernut-
zungsanlage in den Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
  

35. 
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Zu 36: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den 
Anregungen wird zum Teil bereits entsprochen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Verwiesen wird im Übrigen auf die Ausführungen zu Punkt 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

36. 
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Zu 37: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; öffentliche Parkplätze sind innerhalb des Plangebietes nicht vorge-
sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 38: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind bereits in den 
Planunterlagen zum Bebauungsplan enthalten. 
 
Ferner wurde zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials zwischenzeitlich eine 
artenschutzrechtliche Beurteilung erstellt, nach deren Ergebnis unter Berücksichti-
gung von Vermeidungsmaßnahmen eine Verletzung der Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. Die artenschutz-
rechtlichen Anforderungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden insofern gewahrt. Auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 
 
 
 
 
 
  

37. 

38. 
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Zu 39 bis 45: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

39. 

40. 

41. 
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42. 

43. 

44. 
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45. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (23.10.2023) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Berücksich-
tigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum Bebauungs-
plan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 

Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
  

1. 

2. 

3. 
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Kreisausschuss des Hochtaunuskreis, Ländlicher Raum sowie Umwelt, Naturschutz 
und Bauleitplanung (03.11.2023) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
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Zu 2: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; der Anregung wird entspro-
chen. 
 
Zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials wurde zwischenzeitlich eine arten-
schutzrechtliche Beurteilung erstellt, nach deren Ergebnis unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen eine Verletzung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. Die artenschutzrechtli-
chen Anforderungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden insofern gewahrt. Auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; der Anregung wird entspro-
chen. 
 
Die Planunterlagen werden um entsprechende Ausführungen zu den Darstellungen 
des Landschaftsplanes des ehemaligen Umlandverbandes Frankfurt ergänzt. 
 
Zu 5 und 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
wie folgt entsprochen: 
 
Die Planunterlagen werden um entsprechende Ausführungen zu den maßgeblichen 
Regelungen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich des bestehenden rechtswirksa-
men Bebauungsplanes ergänzt. Gleichwohl bleibt im Zuge der Aufstellung des vorlie-
genden Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB die ur-
sprüngliche Ausgleichsflächenplanung im Ergebnis unberührt, zumal als naturschutz-
rechtlicher Ausgleich im Rahmen des Ausgleichs für den gesamten Geltungsbereich 
des bestehenden rechtswirksamen Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück“ der 
Ankauf einer Fichtenfläche am Silberbach in der Gemarkung Schloßborn und ihre Um-
wandlung in Grünland im Bereich des Naturschutzgebietes „Silberbachtal“ vorgesehen 
war. Da mit den bestehenden Gehölzen innerhalb des Plangebietes zum Zeitpunkt der 
damaligen Planaufstellung jedoch als Vermeidungsmaßnahme das Ausgleichserfor-
dernis gemindert wurde, wird der Begrünungsanteil auf dem Baugrundstück jedoch 
von bislang 10 % auf nunmehr 15 % erhöht.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die entsprechenden Aus-
führungen in der Begründung zum Bebauungsplan werden redaktionell ange-
passt. 
 
Zu 8: Der Anregung zur Festsetzung eines Mindestbodenabstandes bei Einfrie-
dungen wird entsprochen. 
 
Zu 9: Der Anregung zur Aufnahme entsprechender Festsetzungen zur Dach- 
oder Fassadenbegrünung wird zugunsten der Erhöhung des Begrünungsanteils 
auf dem Baugrundstück nicht entsprochen. 
 
Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird ent-
sprochen. 
 
Zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials wurde zwischenzeitlich eine arten-
schutzrechtliche Beurteilung erstellt, nach deren Ergebnis unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen eine Verletzung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. Die artenschutzrechtli-
chen Anforderungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden insofern gewahrt. Auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
 
Zu 11 und 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren 
Berücksichtigung in die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zu 13 und 14: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 15: Der Anregung wird entsprochen; die entsprechenden Ausführungen in 
der Begründung zum Bebauungsplan werden redaktionell angepasst. 
 
 
  

11. 

12. 

13. 

15. 

14. 
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (31.10.2023) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4 bis 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren Be-
rücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr 
(11.11.2023) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
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Zu 2 bis 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5 und 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7 und 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren Be-
rücksichtigung in die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
  

2. 

3. 

4. 

5. 
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Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 11 und 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
wird wie folgt entsprochen: 
 
Die bestehende Entwässerung des gesamten Baugebietes sowie auch der geplanten 
Entwässerung des Baugrundstückes erfolgt im Trennsystem. Für eine gezielte Versi-
ckerung von Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück bedarf es zunächst einer 
hinreichenden Versickerungsfähigkeit des Bodens, die insbesondere in der Hoch-
taunusregion durch anstehendes Gestein regelmäßig nicht gegeben ist, in Verbindung 
mit einem einzuhaltenden Grundwasser-Mindestflurabstand. Da vor diesem Hinter-
grund vorliegend keine gezielte Versickerung als Vorgabe in den Bebauungsplan auf-
genommen wird, wurde zumindest eine entsprechende wasserrechtliche Festsetzung 
mit der Vorgabe zur Errichtung einer Zisterne oder Regenwassernutzungsanlage in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Im Übrigen wurde von der Aufnahme entspre-
chender Festsetzungen zur Dachbegrünung zugunsten einer Erhöhung des Begrü-
nungsanteils von bislang 10 % auf nunmehr 15 % auf dem Baugrundstück abgesehen.  
 
 
 
 
 
Zu 13: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 15 und 16: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren 
Berücksichtigung in die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 
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Zu 17: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 18 und 19: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16. 

17. 

18. 

19. 
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Zu 20: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 21: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen wurde im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung am Aufstellungsverfahren beteiligt und hat mit Datum vom 10.11.2023 eine 
Stellungnahme abgegeben. Demnach hat die Auswertung vorliegender Luftbilder kei-
nen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgän-
gern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbe-
lastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht 
erforderlich. 
 
Zu 22: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

20. 

21. 

22. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (10.11.2023) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
  

1. 

2. 
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Bürger 1 (17.11.2023) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Gemeinde Glashütten 
hält jedoch im Rahmen ihrer Planungshoheit vor dem Hintergrund der formulier-
ten Planziele an der bisherigen Planung weiterhin fest. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück / Am Trieb“ sollen 
insbesondere die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung einer 
städtebaulichen Nachverdichtung mit einer das nähere Umfeld ergänzenden Wohnbe-
bauung in einem baulich und verkehrlich bereits grundsätzlich erschlossenen Bereich 
bzw. auf einer im geschlossenen Bebauungszusammenhang gelegenen Fläche ge-
schaffen werden. Die Umsetzung der Planung geht somit zwangsläufig in gewissem 
Maß mit einer Versiegelung bisheriger Freiflächen einher. Jedoch kann unter anderem 
durch die Festsetzungen zur Gestaltung und Begrünung der Grundstücksfreiflächen 
sowie zum Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien 
zur Freiflächengestaltung auch ein Beitrag zum vorsorgenden Bodenschutz innerhalb 
des Plangebietes geleistet werden. Darüber hinaus ist in die Abwägung der Belange 
einzustellen, dass sich unmittelbar angrenzend bereits geschlossene Gehölzbestände 
als Waldflächen befinden und die begrenzte Größe des Baugrundstückes, vor dem 
Hintergrund des angestrebten Planziels der städtebaulichen Nachverdichtung und der 
Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung, keine maßgeblich über die in den be-
reits getroffenen Festsetzungen enthaltenen Vorgaben zur grünordnerischen Gestal-
tung hinausgehende Begrünung ermöglicht, sodass hier einer zweckentsprechenden 
baulichen Nutzung des Baugrundstückes der Vorzug gegeben wird.

1. 

2. 

3. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13a BauGB sind gegeben, da der Bebauungsplan der städtebaulichen Neuordnung 
und Nachverdichtung in einem baulich und grundsätzlich verkehrlich bereits erschlos-
senen Bereich bzw. auf einer im geschlossenen Bebauungszusammenhang gelege-
nen Fläche zum Ziel hat. Das Verfahren nach § 13a BauGB ist darüber hinaus nur 
zulässig, wenn eine Grundfläche von 20.000 m² nicht überschritten wird und wenn der 
Bebauungsplan kein Vorhaben vorbereitet, für das die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) oder nach Landesrecht besteht. Das beschleunigte Verfahren ist auch 
ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
oder des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der euro-
päischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
bestehen. Die nach dem Bebauungsplan zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 
BauNVO bleibt deutlich unterhalb des genannten Schwellenwertes nach § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB von 20.000 m². Auch besteht kein enger räumlicher, sachlicher 
und zeitlicher Zusammenhang i.S.d. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB mit der Aufstel-
lung weiterer Bebauungspläne der Innenentwicklung, sodass die Grundflächen dieser 
Bebauungspläne dann gegebenenfalls entsprechend mitzurechnen wären. Darüber 
hinaus bereitet der Bebauungsplan kein Vorhaben vor, für das die Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht besteht und es werden keine 
Schutzgebiete i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB beeinträchtigt. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) zu beachten sind, sodass das beschleunigte Verfahren an-
gewendet werden kann. 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, als i.S.d. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig, sodass ein Ausgleich für den durch den vorliegenden Bebauungsplan 
zulässigen Eingriff in Natur und Landschaft nicht erforderlich ist.  
  

4. 

5. 

6. 
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8. 
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Gleichwohl bleibt die ursprüngliche Ausgleichsflächenplanung im Zuge der Aufstellung 
des vorliegenden Bebauungsplanes im Ergebnis unberührt, zumal als naturschutz-
rechtlicher Ausgleich im Rahmen des Ausgleichs für den gesamten Geltungsbereich 
des bestehenden rechtswirksamen Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück“ der 
Ankauf einer Fichtenfläche am Silberbach in der Gemarkung Schloßborn und ihre Um-
wandlung in Grünland im Bereich des Naturschutzgebietes „Silberbachtal“ vorgesehen 
war. Da mit den bestehenden Gehölzen innerhalb des Plangebietes zum Zeitpunkt der 
damaligen Planaufstellung lediglich als Vermeidungsmaßnahme das Ausgleichserfor-
dernis gemindert wurde, wird der Begrünungsanteil auf dem Baugrundstück jedoch 
von bislang 10 % auf nunmehr 15 % erhöht. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Das planerische Ziel der Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine entsprechende städtebauliche Nachverdichtung bislang unbebauter Flächen in-
nerhalb des Bebauungszusammenhanges kann im Rahmen der kommunalen Pla-
nungshoheit grundsätzlich unabhängig davon verfolgt werden, ob und wann bereits 
ein Bauleitplanverfahren durchgeführt und ein Bebauungsplan aufgestellt wurde. Da 
in einem Bebauungsplan keine Grundstücksgrenzen festgesetzt werden können, be-
darf es hierzu vorliegend keiner weiteren Prüfung. Gegenstand der vorliegenden Pla-
nung ist die geplante Errichtung von bis zu drei die Umgebungsbebauung ergänzen-
den Wohngebäuden. Ob diese auf einem Flurstück oder auf mehreren kleinere Flur-
stücken errichtet werden, ist für die planerische Entscheidung im Ergebnis unerheb-
lich. 
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In § 17 BauNVO sind Orientierungswerte für Obergrenzen für die Grundflächenzahl in 
Reinen Wohngebieten vorgegeben. Vorgesehen ist nach der Wertung des Verord-
nungsgebers demnach eine Grundflächenzahl von maximal 0,4. Die Festsetzung einer 
Grundflächenzahl von 0,3 liegt somit unterhalb der Obergrenze für Reine Wohnge-
biete und orientiert sich zudem an der bestehenden Bebauung und an den Festset-
zungen des bestehenden rechtswirksamen Bebauungsplanes für das nähere Umfeld.  
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Gleichwohl geht die Festsetzung bewusst über die Festsetzungen des rechtswirksa-
men Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück“ hinaus, der für das nähere Umfeld 
eine GRZ von 0,2 festsetzt. Der Bebauungsplan ermöglicht damit eine Bebauung im 
Sinne einer städtebaulichen Neuordnung und Nachverdichtung auf einer im geschlos-
senen Bebauungszusammenhang gelegenen Fläche, ohne dabei eine übermäßige 
Versiegelung des Bodens zuzulassen oder die vorhandene Siedlungs- und Bebau-
ungsstruktur sowie das Ortsbild durch die Zulässigkeit unverhältnismäßig großforma-
tiger baulicher Anlagen erheblich zu beeinträchtigen. Die Gemeinde Glashütten hält 
daher an den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung weiterhin fest. 
 
Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan setzt zur Sicherung der Erschließung im Bereich der Straße Am 
Trieb einheitlich Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsbe-
ruhigter Bereich“ fest. Somit werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, um den entsprechenden Abschnitt der Straße Am Trieb mit einem durchge-
henden Querschnitt von 5 m einschließlich einer Wendeanlage auszubauen. Die fest-
gesetzten Verkehrsflächen verlaufen innerhalb der bestehenden Straßenparzelle, wo-
hingegen zur Umsetzung der Wendeanlage vor allem Flächen südlich der Straßenpar-
zelle in Anspruch genommen werden. Der rechtswirksame Bebauungsplan „Auf dem 
Schweinsstück“ setzt im Bereich der Straßenparzelle überwiegend Straßenverkehrs-
flächen mit den besonderen Zweckbestimmungen „Mischverkehrsfläche“ sowie „Wald-
weg“ und im Bereich der Wendeanlage öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Verkehrsbegleitgrün“ sowie Straßenverkehrsflächen mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ fest. Die bisherigen Festsetzungen werden 
entsprechend ersetzt. Darüber hinaus handelt es sich bei den Festsetzung zunächst 
nur um die bauplanungsrechtliche Umwidmung der bisherigen zeichnerischen Fest-
setzung, wobei eine tatsächliche Änderung und Vergrößerung der bestehenden Ver-
kehrsflächen letztlich nur im Bereich der erforderlichen Wendeanlage vorgesehen ist; 
die mit der Herstellung verbundenen Kosten werden vom Bauherrn im Bereich des 
vorliegenden Plangebietes getragen. 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung werden Festsetzungen getroffen, die sich im We-
sentlichen an den bisherigen Festsetzungen des bestehenden rechtswirksamen Be-
bauungsplanes orientieren.   
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Gleichwohl wurden die Festsetzungen vor dem Hintergrund der städtebaulichen Erfor-
derlichkeit sowie den aktuellen gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben geprüft und 
somit nicht vollständig unverändert übernommen; eine erhebliche Ungleichbehand-
lung gegenüber anderen Grundstückseigentümern innerhalb des näheren Umfeldes 
wird seitens der Gemeinde Glashütten hierbei nicht erkannt. 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Bürger 2 (17.11.2023) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Gemeinde Glashütten 
hält jedoch im Rahmen ihrer Planungshoheit vor dem Hintergrund der formulier-
ten Planziele an der bisherigen Planung weiterhin fest. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück / Am Trieb“ sollen 
insbesondere die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung einer 
städtebaulichen Nachverdichtung mit einer das nähere Umfeld ergänzenden Wohnbe-
bauung in einem baulich und verkehrlich bereits grundsätzlich erschlossenen Bereich 
bzw. auf einer im geschlossenen Bebauungszusammenhang gelegenen Fläche ge-
schaffen werden. Die Umsetzung der Planung geht somit zwangsläufig in gewissem 
Maß mit einer Versiegelung bisheriger Freiflächen einher. Jedoch kann unter anderem 
durch die Festsetzungen zur Gestaltung und Begrünung der Grundstücksfreiflächen 
sowie zum Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien 
zur Freiflächengestaltung auch ein Beitrag zum vorsorgenden Bodenschutz innerhalb 
des Plangebietes geleistet werden. Darüber hinaus ist in die Abwägung der Belange 
einzustellen, dass sich unmittelbar angrenzend bereits geschlossene Gehölzbestände 
als Waldflächen befinden und die begrenzte Größe des Baugrundstückes, vor dem 
Hintergrund des angestrebten Planziels der städtebaulichen Nachverdichtung und der 
Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung, keine maßgeblich über die in den be-
reits getroffenen Festsetzungen enthaltenen Vorgaben zur grünordnerischen Gestal-
tung hinausgehende Begrünung ermöglicht, sodass hier einer zweckentsprechenden 
baulichen Nutzung des Baugrundstückes der Vorzug gegeben wird.

1. 

3. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13a BauGB sind gegeben, da der Bebauungsplan der städtebaulichen Neuordnung 
und Nachverdichtung in einem baulich und grundsätzlich verkehrlich bereits erschlos-
senen Bereich bzw. auf einer im geschlossenen Bebauungszusammenhang gelege-
nen Fläche zum Ziel hat. Das Verfahren nach § 13a BauGB ist darüber hinaus nur 
zulässig, wenn eine Grundfläche von 20.000 m² nicht überschritten wird und wenn der 
Bebauungsplan kein Vorhaben vorbereitet, für das die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) oder nach Landesrecht besteht. Das beschleunigte Verfahren ist auch 
ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
oder des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der euro-
päischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
bestehen. Die nach dem Bebauungsplan zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 
BauNVO bleibt deutlich unterhalb des genannten Schwellenwertes nach § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB von 20.000 m². Auch besteht kein enger räumlicher, sachlicher 
und zeitlicher Zusammenhang i.S.d. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB mit der Aufstel-
lung weiterer Bebauungspläne der Innenentwicklung, sodass die Grundflächen dieser 
Bebauungspläne dann gegebenenfalls entsprechend mitzurechnen wären. Darüber 
hinaus bereitet der Bebauungsplan kein Vorhaben vor, für das die Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht besteht und es werden keine 
Schutzgebiete i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB beeinträchtigt. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) zu beachten sind, sodass das beschleunigte Verfahren an-
gewendet werden kann. 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, als i.S.d. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig, sodass ein Ausgleich für den durch den vorliegenden Bebauungsplan 
zulässigen Eingriff in Natur und Landschaft nicht erforderlich ist.  
  

4. 

5. 

6. 

10. 

7. 

8. 

9. 
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Gleichwohl bleibt die ursprüngliche Ausgleichsflächenplanung im Zuge der Aufstellung 
des vorliegenden Bebauungsplanes im Ergebnis unberührt, zumal als naturschutz-
rechtlicher Ausgleich im Rahmen des Ausgleichs für den gesamten Geltungsbereich 
des bestehenden rechtswirksamen Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück“ der 
Ankauf einer Fichtenfläche am Silberbach in der Gemarkung Schloßborn und ihre Um-
wandlung in Grünland im Bereich des Naturschutzgebietes „Silberbachtal“ vorgesehen 
war. Da mit den bestehenden Gehölzen innerhalb des Plangebietes zum Zeitpunkt der 
damaligen Planaufstellung lediglich als Vermeidungsmaßnahme das Ausgleichserfor-
dernis gemindert wurde, wird der Begrünungsanteil auf dem Baugrundstück jedoch 
von bislang 10 % auf nunmehr 15 % erhöht. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Das planerische Ziel der Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine entsprechende städtebauliche Nachverdichtung bislang unbebauter Flächen in-
nerhalb des Bebauungszusammenhanges kann im Rahmen der kommunalen Pla-
nungshoheit grundsätzlich unabhängig davon verfolgt werden, ob und wann bereits 
ein Bauleitplanverfahren durchgeführt und ein Bebauungsplan aufgestellt wurde. Da 
in einem Bebauungsplan keine Grundstücksgrenzen festgesetzt werden können, be-
darf es hierzu vorliegend keiner weiteren Prüfung. Gegenstand der vorliegenden Pla-
nung ist die geplante Errichtung von bis zu drei die Umgebungsbebauung ergänzen-
den Wohngebäuden. Ob diese auf einem Flurstück oder auf mehreren kleinere Flur-
stücken errichtet werden, ist für die planerische Entscheidung im Ergebnis unerheb-
lich. 
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In § 17 BauNVO sind Orientierungswerte für Obergrenzen für die Grundflächenzahl in 
Reinen Wohngebieten vorgegeben. Vorgesehen ist nach der Wertung des Verord-
nungsgebers demnach eine Grundflächenzahl von maximal 0,4. Die Festsetzung einer 
Grundflächenzahl von 0,3 liegt somit unterhalb der Obergrenze für Reine Wohnge-
biete und orientiert sich zudem an der bestehenden Bebauung und an den bestehen-
den Festsetzungen des rechtswirksamen Bebauungsplanes für das nähere Umfeld.  
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Gleichwohl geht die Festsetzung bewusst über die Festsetzungen des rechtswirksa-
men Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück“ hinaus, der für das nähere Umfeld 
eine GRZ von 0,2 festsetzt. Der Bebauungsplan ermöglicht damit eine Bebauung im 
Sinne einer städtebaulichen Neuordnung und Nachverdichtung auf einer im geschlos-
senen Bebauungszusammenhang gelegenen Fläche, ohne dabei eine übermäßige 
Versiegelung des Bodens zuzulassen oder die vorhandene Siedlungs- und Bebau-
ungsstruktur sowie das Ortsbild durch die Zulässigkeit unverhältnismäßig großforma-
tiger baulicher Anlagen erheblich zu beeinträchtigen. Die Gemeinde Glashütten hält 
daher an den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung weiterhin fest. 
 
Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan setzt zur Sicherung der Erschließung im Bereich der Straße Am 
Trieb einheitlich Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsbe-
ruhigter Bereich“ fest. Somit werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, um den entsprechenden Abschnitt der Straße Am Trieb mit einem durchge-
henden Querschnitt von 5 m einschließlich einer Wendeanlage auszubauen. Die fest-
gesetzten Verkehrsflächen verlaufen innerhalb der bestehenden Straßenparzelle, wo-
hingegen zur Umsetzung der Wendeanlage vor allem Flächen südlich der Straßenpar-
zelle in Anspruch genommen werden. Der rechtswirksame Bebauungsplan „Auf dem 
Schweinsstück“ setzt im Bereich der Straßenparzelle überwiegend Straßenverkehrs-
flächen mit den besonderen Zweckbestimmungen „Mischverkehrsfläche“ sowie „Wald-
weg“ und im Bereich der Wendeanlage öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Verkehrsbegleitgrün“ sowie Straßenverkehrsflächen mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ fest. Die bisherigen Festsetzungen werden 
entsprechend ersetzt. Darüber hinaus handelt es sich bei den Festsetzung zunächst 
nur um die bauplanungsrechtliche Umwidmung der bisherigen zeichnerischen Fest-
setzung, wobei eine tatsächliche Änderung und Vergrößerung der bestehenden Ver-
kehrsflächen letztlich nur im Bereich der erforderlichen Wendeanlage vorgesehen ist; 
die mit der Herstellung verbundenen Kosten werden vom Bauherrn im Bereich des 
vorliegenden Plangebietes getragen. 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung werden Festsetzungen getroffen, die sich im We-
sentlichen an den bisherigen Festsetzungen des bestehenden rechtswirksamen Be-
bauungsplanes orientieren.   
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Gleichwohl wurden die Festsetzungen vor dem Hintergrund der städtebaulichen Erfor-
derlichkeit sowie den aktuellen gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben geprüft und 
somit nicht vollständig unverändert übernommen; eine erhebliche Ungleichbehand-
lung gegenüber anderen Grundstückseigentümern innerhalb des näheren Umfeldes 
wird seitens der Gemeinde Glashütten hierbei nicht erkannt. 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Bürger 3 bis 7 über Schlempp Rechtsanwälte (15.11.2023) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
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Zu 2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, als i.S.d. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig, sodass ein Ausgleich für den durch den vorliegenden Bebauungsplan 
zulässigen Eingriff in Natur und Landschaft nicht erforderlich ist. Gleichwohl bleibt die 
ursprüngliche Ausgleichsflächenplanung im Zuge der Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplanes im Ergebnis unberührt, zumal als naturschutzrechtlicher Ausgleich 
im Rahmen des Ausgleichs für den gesamten Geltungsbereich des bestehenden 
rechtswirksamen Bebauungsplanes „Auf dem Schweinsstück“ der Ankauf einer Fich-
tenfläche am Silberbach in der Gemarkung Schloßborn und ihre Umwandlung in Grün-
land im Bereich des Naturschutzgebietes „Silberbachtal“ vorgesehen war. Da mit den 
bestehenden Gehölzen innerhalb des Plangebietes zum Zeitpunkt der damaligen 
Planaufstellung lediglich als Vermeidungsmaßnahme das Ausgleichserfordernis ge-
mindert wurde, wird der Begrünungsanteil auf dem Baugrundstück jedoch von bislang 
10 % auf nunmehr 15 % erhöht. 
 
Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung zur 
künftigen Sperrung der bestehenden und als solche bislang genutzten Wege-
verbindung wird seitens der Gemeinde Glashütten geprüft. 
 
Der Bebauungsplan setzt zur Sicherung der Erschließung im Bereich der Straße Am 
Trieb einheitlich Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsbe-
ruhigter Bereich“ fest. Somit werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, um den entsprechenden Abschnitt der Straße Am Trieb mit einem durchge-
henden Querschnitt von 5 m einschließlich einer Wendeanlage auszubauen. Die fest-
gesetzten Verkehrsflächen verlaufen innerhalb der bestehenden Straßenparzelle, wo-
hingegen zur Umsetzung der Wendeanlage vor allem Flächen südlich der Straßenpar-
zelle in Anspruch genommen werden.   

2. 

3. 

4. 
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Der rechtswirksame Bebauungsplan „Auf dem Schweinsstück“ setzt im Bereich der 
Straßenparzelle überwiegend Straßenverkehrsflächen mit den besonderen Zweckbe-
stimmungen „Mischverkehrsfläche“ sowie „Waldweg“ und im Bereich der Wendean-
lage öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün“ sowie 
Straßenverkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ 
fest. Die bisherigen Festsetzungen werden entsprechend ersetzt. Darüber hinaus han-
delt es sich bei den Festsetzung zunächst nur um die bauplanungsrechtliche Umwid-
mung der bisherigen zeichnerischen Festsetzung, wobei eine tatsächliche Änderung 
und Vergrößerung der bestehenden Verkehrsflächen letztlich nur im Bereich der er-
forderlichen Wendeanlage vorgesehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. 
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Bürger 8 (13.11.2023) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenent-
wicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt werden, sodass unter Wahrung der tatbestandlichen Voraussetzungen als 
Rechtsfolge entsprechende Verfahrenserleichterungen eintreten. Die vom Bundesge-
setzgeber gewählte Begrifflichkeit stellt auf eine Planungsbeschleunigung im Sinne 
einer Verfahrenserleichterung und weniger auf eine zeitliche Beschleunigung ab.  
 
Die allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13a BauGB sind gegeben, da der Bebauungsplan der städtebaulichen Neuordnung 
und Nachverdichtung in einem baulich und grundsätzlich verkehrlich bereits erschlos-
senen Bereich bzw. auf einer im geschlossenen Bebauungszusammenhang gelege-
nen Fläche zum Ziel hat. Das Verfahren nach § 13a BauGB ist darüber hinaus nur 
zulässig, wenn eine Grundfläche von 20.000 m² nicht überschritten wird und wenn der 
Bebauungsplan kein Vorhaben vorbereitet, für das die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) oder nach Landesrecht besteht. Das beschleunigte Verfahren ist auch 
ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
oder des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der euro-
päischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
bestehen. Die nach dem Bebauungsplan zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 
BauNVO bleibt deutlich unterhalb des genannten Schwellenwertes nach § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB von 20.000 m². Auch besteht kein enger räumlicher, sachlicher 
und zeitlicher Zusammenhang i.S.d. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB mit der Aufstel-
lung weiterer Bebauungspläne der Innenentwicklung, sodass die Grundflächen dieser 
Bebauungspläne dann gegebenenfalls entsprechend mitzurechnen wären. Darüber 
hinaus bereitet der Bebauungsplan kein Vorhaben vor, für das die Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht besteht und es werden keine 
Schutzgebiete i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB beeinträchtigt. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) zu beachten sind, sodass das beschleunigte Verfahren an-
gewendet werden kann. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ursächlich für die bisherigen Festsetzungen dürfte jedoch vielmehr das dem beste-
henden rechtswirksamen Bebauungsplan zugrundeliegende städtebauliche Konzept 
sein, dessen Grundzüge im Zuge der vorliegenden Planung nicht berührt werden. Im 
Übrigen ist die Aussagekraft reiner Fließpfadkarten regelmäßig begrenzt, zumal diese 
einer ersten Orientierung und mithin der öffentlichen politischen Diskussion der Stark-
regenereignis-Thematik in den Gemeinden dienen.  
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die im Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Bebauung entstehenden 
Erschließungskosten werden vom Bauherrn im Bereich des Plangebietes übernom-
men. 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan setzt zur Sicherung der Erschließung im Bereich der Straße Am 
Trieb einheitlich Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsbe-
ruhigter Bereich“ fest. Somit werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, um den entsprechenden Abschnitt der Straße Am Trieb mit einem durchge-
henden Querschnitt von 5 m einschließlich einer Wendeanlage auszubauen. Die fest-
gesetzten Verkehrsflächen verlaufen innerhalb der bestehenden Straßenparzelle, wo-
hingegen zur Umsetzung der Wendeanlage vor allem Flächen südlich der Straßenpar-
zelle in Anspruch genommen werden. 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung werden Festsetzungen getroffen, die sich im We-
sentlichen an den bisherigen Festsetzungen des bestehenden rechtswirksamen Be-
bauungsplanes orientieren. Gleichwohl wurden die Festsetzungen vor dem Hinter-
grund der städtebaulichen Erforderlichkeit sowie den aktuellen gesetzlichen Grundla-
gen und Vorgaben geprüft und somit nicht vollständig unverändert übernommen; eine 
erhebliche Ungleichbehandlung gegenüber anderen Grundstückseigentümern inner-
halb des näheren Umfeldes wird seitens der Gemeinde Glashütten hierbei nicht er-
kannt. 
 




